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In Zusammenfassung dieser Angaben glauben wir uns der Hoffnung hingeben zu dürfen, daß es

uns trotz aller Schwierigkeiten, welche wir Vielorts, bevor wir den Bau der Bahn beginnen lassen

konnten, zu überwinden hatten, möglich sein werde, die Bahn in ihrem ganzen Umfange, wie
die Konzessionen es vorschreiben, im Mai 1864 dem Betriebe zu übergeben,

VIII. Dankapital.

Wir haben auf 1, Juli 1862 eine erste Rate von 20 Prozent des auf 12 Millionen Franken

veranschlagten Baukapitales und auf 1. Oktober 1862 eine zweite gleiche Rate bezogen. Auf 1. Juli
1863 wird eine dritte Rate wieder von 20 Prozent einbezahlt werden.

Angesichts der mancherlei Wechselfälle, welche während des Baues einer Eisenbahn eintreten können,

wäre es allzu gewagt, gegenwärtig schon ein bestimmtes Urtheil über die G esamm tb au koste n der

Bahnlinie Zürich-Zug-Luzern fällen zu wollen. Dagegen glauben wir auf Grundlage der

bisher abgeschlossenen Bau- und Lieserungsverträge unbedenklich die Hoffnung aussprechen zu dürfen,

daß das in dem Vertrage betreffend Begründung einer Eisenbahnunternehmung
Zürich-Zug-Luzern in Aussicht genommene Baukapital von 12 Millionen Franken
nicht wird überschritten werden.

Genehmigen Sie, Tit,, die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung,

Zürich, den 9, April 1863.

Namens der Direktion der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft,

Der Präsident:
Or. A. Escher.


	Baukapital

